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Der Handlungsleitfaden gilt als verbindliches Arbeitsinstrument für die Gestaltung von schulhilfekonferen-
zen in jeder allgemeinbildenden schule im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

schulhilfekonferenzen sind Teil des schulischen Alltages. sie bieten ein besonderes setting, das es möglich 
macht, für schüler*innen in belasteten Lern- und Lebenssituationen passgenaue unterstützungsangebote zu  
entwickeln. Das Instrument eignet sich auch für die Klärung von entwicklungsbedarfen in den Übergangs-
phasen zwischen den schulformen oder von der Kita in die schule.

Die prozessverantwortung für eine schulhilfekonferenz liegt bei der schulleitung. Der vorliegenden Hand-
lungsleitfaden soll dabei unterstützung geben. 

Verankert im Berliner schulgesetz und seinen dazugehörigen Ausführungsvorschriften bieten die Gesetzes-
texte nicht an allen stellen ausreichend Klarheit und sicherheit zu vielen Fragen rund um eine schulhilfe-
konferenz: Wer gehört zum Kreis der Beteiligten, welche Institution kann was leisten, was aber auch nicht? 
und was kann und muss vor einer schulhilfekonferenz umgesetzt und beachtet haben, damit alle Beteiligten 
möglichst gut vorbereitet sind? 

Insbesondere die weiterführenden schulen stehen hier mit ihrem berlinweiten einzugsgebiet von 
schüler*innen vor der besonderen Herausforderung, mit einer Vielzahl von Ansprechpartner*innen in Kon-
takt zu treten. Hierzu bedarf es perspektivisch überbezirklicher Absprachen auf senatsebene.

In der AG § 78 Jugendhilfe-schule Friedrichshain-Kreuzberg wurde das Anliegen formuliert, zunächst einen 
bezirklichen Leitfaden für schulhilfekonferenzen zu erstellen. Im Auftrag der strategischen steuerungsgrup-
pe schule–Jugendhilfe entwickelte die Arbeitsgruppe bestehend aus schulleitungen, Vertreter*innen des 
sIBuZ, Jugendamtes sowie freien Trägern der Jugendhilfe den vorliegenden Handlungsleitfaden. 

Zum einen wurden in der Arbeitsgruppe zwischen den an schulhilfekonferenzen beteiligten Institutionen 
und unterstützersystemen in Friedrichshain-Kreuzberg verbindliche Absprachen zur Zusammenarbeit im 
rahmen von schulhilfekonferenzen getroffen. Die Aufgaben der jeweils an einer schulhilfekonferenz betei-
ligten Institutionen zeigen auf, wer, was leisten kann. Ganz im sinne einer Verantwortungsgemeinschaft für 
die schüler*innen unseres Bezirks. Zum anderen wird nach einschätzung der praktiker*innen ein Leitfaden 
benötigt, der vor Ort materialien zur Verfügung stellt, die insbesondere die wichtige phase der Vorbereitung 
einer schulhilfekonferenz erleichtern. Hierzu wurde  eine Checkliste für die schulleitungen entwickelt sowie 
ein Fragebogen für die Klassenteams. Darüber hinaus sind eine schweigepflichtentbindung und ein ergeb-
nisprotokoll in Anlehnung an die Datenschutzverordnung als mustervorlagen im Leitfaden enthalten. 

Wir hoffen, Ihnen damit eine erleichterung an die Hand zu geben, die Ihre Arbeit vor Ort praxisnah unter-
stützt und möchten sie auch dazu anregen, an Ihrer schule das Verfahren auf die im Leitfaden empfohlenen 
Hinweise zu überprüfen und/oder für Ihre schule zu konkretisieren.

Vorwort

Bezirksstadträtin für Familie und Jugend 
M. Herrmann

Die Strategische Steuerungsgruppe Schule–Jugendhilfe:  

Bezirksstadtrat für Schule und Sport
A. Hehmke

Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie
Referatsleiterin
G. Anders-Neufang

Jugendamtsleitung
K. Schröder

Leitung Amt für Schule und Sport
G. Zeipelt
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1. Allgemeine 
erläuterungen

1.1 Definition von schulhilfekonferenzen

1.2 Was können die beteiligten Institutionen im rahmen einer schulhilfekonferenz 
leisten?
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Welche Funktion hat eine Schulhilfekonferenz?
Das Instrument der schulhilfekonferenz ist sowohl eine präventive als auch eine unterstützend-intervenie-
rende maßnahme. sie ist keine erziehungsmaßnahme der schule.
Im mittelpunkt stehen der/die schüler*in und dessen/deren positive entwicklung. In schulhilfekonferenzen 
werden im Zusammenwirken aller Beteiligten schulische, familiäre ressourcen und außerschulische unter-
stützungsmöglichkeiten ermittelt. 

Welche Anlässe sind Grund für eine Schulhilfekonferenz?
 » Übergänge gestalten (Kita–Grundschule, Grundschule–weiterführende schule, weiterführende schule–

Beruf )
 » (Verhaltens-)entwicklungen eines/einer schüler*in, die Anlass zur sorge geben
 » ein*e schüler*in kann die schulischen Anforderungen nicht ausreichend erfüllen
 » die Verbesserung der Kooperation und Kommunikation der Beteiligten
 » eine schulhilfekonferenz kann auch der erhebung und/oder Fortschreibung eines sonderpädagogischen 

Förderbedarfs dienen
 » Kinderschutz

Welche Hauptziele verfolgt eine Schulhilfekonferenz?
Die entwicklung der/des schüler*in steht im mittelpunkt. Die Teilnehmer*innen der schulhilfekonferenz er-
mitteln gemeinsam und abgestimmt umsetzbare Lösungen, um mit unterstützung des sozialen Netzwerkes 
des/der schülers/schülerin angemessene Hilfsangebote zu entwickeln.
es wird durch alle beteiligten Akteure empathisch, lösungs- und ressourcenorientiert herangegangen, um 
Allparteilichkeit herzustellen. 
schulhilfekonferenzen ermöglichen das Fließen von wertschätzender und konstruktiver Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten und legen Verantwortlichkeiten zur Förderung der positiven entwicklung  des/der 
schüler*in verbindlich fest.

Was ist in Bezug auf den Datenschutz1 zu beachten?
es ist eine schweigepflichtentbindung der sorgeberechtigten bzw. des/der volljährigen schüler*in gegen-
über der Institution oder den Institutionen notwendig. Die Bedeutung der schweigepflichtentbindung wird 
den sorgeberechtigten/schüler*in erläutert.

1  Alle die Schulhilfekonferenzen betreffenden rechtlichen Regelungen finden Sie in Anlage A.5.

1.1 Definition von 
schulhilfekonferenzen
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schule

Was kann die Schule im Rahmen der Schulhilfekonferenz leisten?
 » Darstellung des  Anlasses der schulhilfekonferenz mit einer daraus resultierende  sorge- bzw.  Zielformu-

lierung
 » Information/empfehlung zu möglichen außerschulischen unterstützungsmaßnahmen
 » regelmäßige Überprüfung der in der schulhilfekonferenz vereinbarten Ziele/maßnahmen (z. B. in Form 

einer abgestimmten Förderplanung) sowie Auswertung und Nachgespräch über erfolgte maßnahmen/
positive entwicklung

 » entwicklung von schulischen unterstützungsmaßnahmen (z. B. sprachförderangebote, schulbegleitende 
Lernhilfen, o. ä.) auf Grundlage einer Diagnostik der Lernvoraussetzungen/des Lernstandes des/der schü-
lers/der schülerin. Diese Angebote können bereits vor der schulhilfekonferenz installiert sein aber auch als 
ergebnis im Nachgang zur schulhilfekonferenz installiert werden

 » Beratung durch sonderpädagogik bzw. mit sonderpädagogischen Aufgaben betraute Fachkraft zu schul-
internen/schulexternen unterstützungsmaßnahmen, Information über Ablauf des Verfahrens/ggf. Tester-
gebnisse aus der Vorklärung zum sonderpädagogischen Förderbedarf

Die Schule kann nicht:
 » eltern zur mitwirkung verpflichten (wenn durch die eltern keine mitwirkung erfolgt, ist hier ggf. die Bera-

tung über eine Kinderschutzmeldung, die meldung beim Familiengericht oder Ähnliches  erforderlich)

Möglichkeit der Kontaktaufnahme/Kontakt:
 » Kontaktaufnahme zur schulleitung über das schulsekretariat 
 » weitere Informationen ggf. über die Homepage der schule 

1.2 Was können die beteiligten Institutionen im 
rahmen einer schulhilfekonferenz leisten?
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ergänzende Förderung und Betreuung/Ganztag

Was kann die Ergänzende Förderung und Betreuung/Ganztag im Rahmen der Schulhilfekonferenz 
leisten?
 » einen erweiterten Blick auf den gesamtschulischen Kontext sowie die außerschulische Lebenswelt des/der 

schülers/der schülerin sowie dessen/deren Familie einbringen
 » Vermittlung u. a. zwischen schule, eltern, schüler*in (ggf.  Kooperation mit freizeitpädagogischen einrich-

tungen), um mit unterstützung der sozialen Netzwerke des/der schülers/schülerin angemessene Hilfsan-
gebote zu entwickeln 

 » einbezug der Förderplanung aus dem Ganztag
 » Information über (wesentlich) erhöhten Betreuungsbedarf im Ganztag

Die Ergänzende Förderung und Betreuung/Ganztag kann nicht:
 » Nachhilfe anbieten

Möglichkeit der Kontaktaufnahme/Kontakt:
 » zum Ganztag bzw.  Träger des Ganztages über das schulsekretariat oder das Büro des/der koordinierenden 

erziehers/erzieherin
 » weitere Informationen ggf. über die Homepage der schule 

schulsozialarbeit

Was kann die Schulsozialarbeit  im Rahmen der Schulhilfekonferenz leisten?
 » einen erweiterter Blick auf die ressourcen des Kindes/Jugendlichen, seiner Familie sowie der inner- und 

außerschulischen Lebenswelt einbringen
 » Information über schulinterne unterstützungsberatung im sozialpädagogischen Bereich einbringen
 » Vermittlung zwischen schule, eltern, schüler*in, Fachdiensten, u. ä.
 » Wissen und Vernetzung zu Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien im sozialraum einbringen

Die Schulsozialarbeit kann nicht:
 » schüler*innen innerhalb bzw. außerhalb der unterrichtszeit bei der Bewältigung des schulstoffes unter-

stützen 
 » Inhalte vertraulicher Gespräche (unter anderem mit eltern) ohne einverständnis an andere Institutionen 

weitergeben  

Möglichkeit der Kontaktaufnahme/Kontakt:
 » über das schulsekretariat weitere Informationen ggf. über die Homepage der schule
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schulpsychologisches und Inklusionspädagogisches 

Beratungs- und unterstützungszentrum (sIBuZ)

Was kann das SIBUZ im Rahmen der Schulhilfekonferenz leisten?
 » Wissen um außerschulische unterstützungssysteme einbringen
 » empfehlungen zum Nachteilsausgleich geben
 » geeignete Ansprechpartner*innen für Beratung und unterstützung aus dem sIBuZ benennen
 » auf Wunsch schullaufbahnberatung anbieten

 Die sonderpädagogische Beratungs- und Diagnostiklehrkraft kann:
 » Zu sonderpädagogischem Förderbedarf beraten und informieren1 
 » Hinweise zur konkreten Förderplanung geben
 » Die ergebnisse der sonderpädagogischen Diagnostik erläutern
 » Über die möglichkeit eines bevorzugten Überganges in die weiterführende schule informieren

 Die Mitarbeiter*in der Schulpsychologie kann:
 » eine niedrigschwellige Herstellung von Kontakten zur schulpsychologie und damit Informationen zu 

den Beratungs- und unterstützungsangeboten der schulpsychologie anbieten
 » eine fachliche einschätzung von psychischen schwierigkeiten des/der schüler*in einbringen
 » Vernetzung zu anderen Fachdiensten herstellen

 » Die pädagogischen Fachkräfte können sich zur individuellen Beratung oder  Intervision/kollegialen Bera-
tung an das sIBuZ wenden

 » eltern und schüler*innen können sich zur Beratung ans sIBuZ wenden
 » Die mitarbeiter*innen des sIBuZ favorisieren die systemisch orientierte Herangehensweise im sinne der 

Allparteilichkeit

Das SIBUZ kann nicht:
 » eine konkrete therapeutische unterstützung liefern 
 » eine konkrete schule empfehlen
 » Nach einem alternativen schulplatz/-ort suchen
 » Hausunterricht anordnen

Möglichkeit der Kontaktaufnahme/Kontakt:
 » sIBuZ Friedrichshain-Kreuzberg, Fraenkelufer 18, 10999 Berlin, Tel.: 03022508333
 » Kontaktaufnahme unter folgender zentraler mailadresse möglich: 02sIBuZ@senbjf.berlin.de

1  Bitte beachten: Eine Teilnahme des SIBUZ bei Antrag auf sonderpädagogischen Förderbedarf emotionale und soziale 
Entwicklung ist verpflichtend. Bei allen weiteren Förderbedarfen ist die Teilnahme der sonderpädagogischen Beratungs- und 
Diagnostiklehrkraft möglich.
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regionaler sozialpädagogischer Dienst (rsD) 

des Jugendamts

Was kann der RSD im Rahmen der Schulhilfekonferenz leisten?
 » eine offene problemklärung zwischen allen Beteiligten (Kind/Jugendlichen, eltern, schule, Institution) 

unterstützen
 » Bei der Klärung des individuellen unterstützungsbedarfs des Kindes mitwirken
 » Über Angebote innerhalb und außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe informieren
 » Im Nachgang zur schulhilfekonferenz den spezifischen sozialpädagogischen Bedarf ermitteln
 » Bei vorhandenem Bedarf: Jugendhilfemaßnahme (auf Antrag der sorgeberechtigten) einleiten oder an 

alternative unterstützungsangebote weitervermitteln
 » Bei Gefährdung des Kindeswohls: den gesetzlichen schutzauftrag wahrnehmen; mitwirkungsbereitschaft 

der eltern zur Gefährdungsabwendung klären
 » rückmeldung über den weiteren Fortgang im rahmen der schweigepflichtentbindung geben. Wenn kei-

ne schweigepflichtentbindung vorliegt, sind Auskünfte zum weiteren Fortgang bei den eltern bzw. dem/
der schüler*in persönlich zu erfragen

Der RSD kann nicht:
 » maßnahmen anbahnen, die unmittelbar in den schulischen Alltag einwirken (schulbegleitung, schulwech-

sel, Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe o. ä.)
 » Jugendhilfemaßnahmen bereits im rahmen einer schulhilfekonferenz zusagen
 » eltern zur mitwirkung verpflichten, wenn keine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder droht

Möglichkeit der Kontaktaufnahme/Kontakt:
Telefonisch über Geschäftsstellen und/oder Tagesdienste des rsD, in Friedrichshain-Kreuzberg:

rsD-region 1 (Kreuzberg: südliche Friedrichstadt)
schöneberger straße 20, 10963 Berlin 
Tel. (030) 90298-1682
Fax: (030) 90298-1683
e-mail: JA-region-I@ba-fk.berlin.de 

rsD-region 2 (Kreuzberg: Tempelhofer Vorstadt)
schöneberger straße 20, 10963 Berlin 
Tel. (030) 90298-2414
Fax: (030) 90298-2561
e-mail: JA-region-II@ba-fk.berlin.de 

rsD-region 3 (Kreuzberg: Nördliche Luisenstadt, südliche Luisenstadt)
Adalbertstr. 23b, 10997 Berlin
Tel. (030) 90298-1680
Fax: (030) 90298-1655
e-mail: JA-region-III@ba-fk.berlin.de 
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rsD-region 4 (Friedrichshain)
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin 
Tel. (030) 90298-4465
Fax: (030) 90298-4221
e-mail: JA-region-IV@ba-fk.berlin.de 

Die im Flyer „Ansprechpartner*innen des Jugendamtes (rsD) für schulen in Friedrichshain-Kreuzberg“ 
benannten Ansprechpartner*innen sind nicht für alle schüler*innen der jeweiligen schule zuständig. Die fall-
zuständige Fachkraft für den einzelfall erfragen sie bitte telefonisch über die hier benannten Geschäftsstellen 
und/oder Tagesdienste des rsD.

Die Dienste der anderen Bezirke finden sie auf der jeweiligen Homepage des Jugendamtes.

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJpD)

Was kann der KJPD im Rahmen der Schulhilfekonferenz leisten?
 » Ärztliche/psychologische Diagnostik in schulhilfekonferenzen darstellen
 » Hospitationen des KJpD im unterricht vereinbaren
 » Fachliche empfehlungen geben (z. B. schulhelfer-einsatz)
 » Diagnose von seelischen störungen darstellen und fachliche einschätzung/empfehlung der Zuordnung 

zum personenkreis gem. § 35a sGB VIII (von seelischer Behinderung bedrohte oder betroffene junge men-
schen) geben

 » Intelligenzdiagnostik und störungsspezifische Diagnostik in der schulhilfekonferenz empfehlen und ggf. 
Verabredungen dazu treffen

Der KJPD kann nicht:
 » An der schulhilfekonferenz teilnehmen, wenn der/die schüler*in beim KJpD noch nicht bekannt ist. Die 

sorgeberechtigten müssen  im Vorfeld das/den Kind/Jugendlichen beim KJpD vorstellen
 » einen psychotherapeutischen Behandlungsauftrag annehmen
 » eine entwicklungsdiagnostik vornehmen (z. B. in der Fachrichtung ergotherapie, Logopädie oder psycho-

motorik; Hinweis: spZ anfragen!)

Möglichkeit der Kontaktaufnahme/Kontakt:
 » Die Zuständigkeit des KJpD richtet sich nach dem Wohnort/Bezirk
 » sprechzeiten:  

montag 09:00 bis 12:00 uhr und 14:00 bis 16:00 uhr 
Dienstag 11:00 bis 12:00 uhr und 13:00 bis 16:00 uhr 
mittwoch bis Freitag 09:00 bis 12:00 uhr und 13:00 bis 16:00 uhr

 » Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst in Friedrichshain-Kreuzberg befindet sich in der  
urbanstraße 24, 10967 Berlin, im Vorderhaus, eG/Flachbau und ist in der Anmeldung unter  
Tel.: 90298-4968 erreichbar. Die Dienste der anderen Bezirke finden sie auf der jeweiligen Homepage  
des Gesundheitsamtes.
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Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD)

Was kann der KJGD im Rahmen der Schulhilfekonferenz leisten?
 » Als Fachdienst im rahmen einer schulhilfekonferenz zu medizinischen Fragestellungen beraten. sinnvoll 

ist dies allerdings nur, wenn der KJGD vorher in die Lage versetzt wurde, sich ein Bild von der gesundheit-
lichen situation des schülers/der schülerin zu machen. Dazu sollte die schule deutlich vor der Hilfekon-
ferenz einen Gutachtenauftrag an den KJGD erteilen (z. B. aufgrund von häufigen Fehlzeiten), damit der 
schüler/die schülerin eingeladen und untersucht werden kann, sowie (nach entbindung von der schwei-
gepflicht) zusätzliche Informationen von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten eingeholt werden 
können.

 » Bei einschülerinnen und einschülern kann der KJGD zusätzlich auf die ergebnisse der aktuellen einschu-
lungsuntersuchung zurückgreifen. Deshalb ist es hier bei der planung einer schulhilfekonferenz in jedem 
Fall sinnvoll und erwünscht, den KJGD einzuladen.

Möglichkeit der Kontaktaufnahme/Kontakt:
KJGD
urbanstr. 24
10967 Berlin
Tel: 90298-7342 (Anmeldung)
Fax: 90298-7337

In der Anmeldung wird der zuständige Arzt/Ärztin ermittelt, der/die sich dann zurückmeldet. 
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2. „Checkliste“ für schulleitung/ 
prozessverantwortliche*n für 
schulhilfekonferenzen an der 
schule 

   Hinweise: 

Wird die Teilnahme des Jugendamts gewünscht und ist bereits bekannt, 
welche Fachkraft im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst für die Familie 
zuständig ist, wird der Termin gemeinsam abgestimmt. 

Gibt es noch keine Zuständigkeit oder ist der Schule dies nicht bekannt (kann 
über das Geschäftszimmer bzw. den Tagesdienst erfragt werden), wird die 
Einladung ca. vier Wochen vor dem geplanten Termin an den Tagesdienst des 
RSD gefaxt.

In beiden Fällen werden entweder direkt auf der Einladung oder als Anhang 
einige wesentliche Stichpunkte zum Anlass der Schulhilfekonferenz sowie zur 
Vorgeschichte des/der Schülers/Schülerin bzw. der Familie notiert. Dies kann 
auch in Form des Klassenteam-Fragebogens (vgl. 3.) geschehen.
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SH
K

  Übergangsgestaltung (Kita-Gs-Os-Beruf )   sorge über emotionale entwicklung
  sorge über die schulische Lern- & Leistungsentwicklung   Verbesserung Kooperation & Kommunikation
  erhebung/Fortschreibung sonderpäd. Förderbedarf   Kinderschutz
  schuldistanz   _____________________________________

EInGESCHAltEtE AUSSERSCHUlISCHE FACHKRäFtE

 Jugendamt (regionaler sozialpädagogischer Dienst (rsD),  Therapeut*in
 Jugendgerichtshilfe (JGH), erziehungs- und Familienberatungsstelle)  KJpD

 sozialpäd. Fachkräfte (Familienhelfer*in, erziehungsbeistand, ...)  KJGD
 sIBuZ  präventionsbeauftragte*r
 Jugendberufsagentur  _______________________________

 SCHWEIGEPFlICHtEntBInDUnG DURCH
SoRGEBERECHtIGtE / VollJäHRIGE*R SCHülER*In

   Jugendamt rsD, JGH, ...
   sIBuZ
   KJpD                KJGD
   Jugendberufsagentur
   schulsozialarbeit
   Ganztag
   Therapeut*in
   sozialpäd. Fachkräfte
   präventionsbeauftragte*r

 VoR DER SCHRIFtlICHEn
EInlADUnG

   Klassenteam-Fragebogen ausfüllen lassen
   Gespräch über den Anlass der sHK mit dem*der 

 schüler*in führen
   schüler*innenakte aktualisieren
   schweigepflichtentbindungen eingeholt

 (Vorlage vgl. Anlage A.3)
   ggf. Dolmetscher*in
   fallzuständiger rsD/Jugendamt
   andere notwendigen Institutionen

EInlADUnG (VoRlAGE AnlAGE A.1) MInDEStEnS ZWEI WoCHEn VoR SHK 
DURCH DIE SCHUllEItUnG

 Beteiligte außerschulische Fachkräfte          Beteiligte innerschulische Fachkräfte
 sorgeberechtigte*r / volljähriger*r schüler*in / ggf. mit Vertrauensperson

 Auseinandersetzung mit schwerpunktsetzung auf Basis des Klassenteam-Fragebogens
 ggf. schulinternes Beratungsteam zur Vorklärung nutzen
 Klärung von Leitung, moderation, protokollführung, redner*innenliste
 alle unterlagen mitnehmen  ggf. Namensschilder mit Funktion
 Vorbereiteter raum mit achtsamer sitzordnung, ruhe, Blickkontakt 
 ggf. Visualisierungs- und moderationsinstrumente (vgl. z. B. Anlage A.2)

 Wertschätzende Begrüßung 
 Vorstellung der Beteiligten
 Nennen des Grundes und Ausrichtung der Konferenz,  rahmen
 Zeitrahmen, Gesprächsregeln, protokollführung benennen
 alle Informationen dokumentieren

 Verabredungen treffen
 ggf. Folgetermine verabreden
 Zeit für Nachfragen ermöglichen
 Wertschätzende Verabschiedung 
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 Altersgerechte Vermittlung der Zielvereinbarungen mit dem/der schüler*in
 protokoll mit schweigepflichtentbindung in schülerakte abheften

AnonyMISIERtES ERGEBnISPRotoKoll (VGl. AnlAGE A.4) VERSCHICKEn An tEIlnEHMER*InnEn:

 sorgeberechtigte*r / volljähriger/r schüler*in  Jugendamt (regionaler sozialpädagogischer Dienst,
 KJGD                            KJpD  Jugendgerichtshilfe, erziehungs- und Familienberatungsstelle)
 sIBuZ  Therapeut*in
 sozialpäd. Fachkräfte  schulsozialarbeit
 präventionsbeauftragte*r  Klassenleitung

CHECKlIStE ZUR SCHUlHIlFEKonFEREnZ (SHK)
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3. schulinterner „Klassenteam-
Fragebogen“ zur Vorbereitung 
einer schulhilfekonferenz   

3.1 Klassenteam-Fragebogen für Grundschulen zur Vorbereitung einer schulhilfe-
konferenz (schulintern)

3.2 Klassenteam-Fragebogen für weiterführende schulen zur Vorbereitung einer 
schulhilfekonferenz (schulintern)
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Name, Vorname der schüler*in:  ________________________________________________________________

Klasse : __________________   Geb.-Datum: ______________________________________________________

Wer war am Ausfüllen des Fragebogens beteiligt? _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Wo tAUCHEn DIE SCHWIERIGKEItEn AUF?

1. Unterrichtsfächer:

Deutsch

  Lesen: __________________________________________________________________________________
  
___________________________________________________________________________________________

  rechtschreibung: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Mathematik

  Zahlenraum bis ______ : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. lern- und Arbeitsverhalten:

  Konzentration/Ausdauer: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

  Verhalten im unterricht: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

  Verhalten im außerunterrichtlichen Bereich:___________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3.1 Klassenteam-Fragebogen für Grundschulen 
zur Vorbereitung einer schulhilfekonferenz 
(schulintern)
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3. Sozialverhalten:

  Umgang mit Mitschüler*innen/Pädagog*innen: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

4. Wahrnehmung:

  auditive Wahrnehmung („hört nicht zu“; kann sich wenig merken; verhört sich; geräuschempfindlich):
 
___________________________________________________________________________________________

  Visuelle Wahrnehmung (malt über; bleibt nicht in den Linien; falsche Schreibrichtung; …):

___________________________________________________________________________________________

  Feinmotorik (Stifthaltung; schneidet und malt ungenau; …): 

___________________________________________________________________________________________

  Grobmotorik: (Gleichgewicht; Körperhaltung; …): 

___________________________________________________________________________________________

5. Verdacht auf sonderpädagogischen Förderbedarf

  Lernen        Sprache        emotional-soziales Verhalten        andere ______________________________

WaS iSt mir auS der LebenSumWeLt deS/der SchüLer*in bekannt?

Familiäre Konstellationen _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Wichtige Bezugspersonen neben den Erziehungsberechtigten _______________________________________

____________________________________________________________________________________________

Wohnsituation ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Besonderheiten in der Anamnese/Biographie ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Fluchthintergrund der Familie (ggf. Vorbereitung der Eltern auf eine SHK, ggf. Dolmetscher)

____________________________________________________________________________________________

Freizeitverhalten, Hobbys, Anbindung an Vereine/Gruppen _________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Besondere Stärken __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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WIE SAH DIE BISHERIGE SCHUlISCHE FöRDERUnG AUS?

Förderunterricht (in der Klasse bzw. additiv zum unterricht in einer temporären Lerngruppe):
    

  Lrs   wann: ________________________________________________________________
                                 

  rechenschwäche wann: ________________________________________________________________

  mathe FÖ  wann: ________________________________________________________________
        

  Deutsch FÖ  wann: ________________________________________________________________

  sonstiges (Bewegung, soziales Lernen, Konzentration, …): ________________________________________           

___________________________________________________________________________________________

  zusätzlich zum unterricht in einer temporären Lerngruppe; welche: ________________________________

___________________________________________________________________________________________

Individueller Förderplan, binnendifferenzierende  Maßnahmen im Unterricht:
                          
 differenzierte Arbeitsmaterialien     ja    nein
 reduzierter Lernstoff      ja    nein 
 Arbeiten mit Hilfsmitteln      ja    nein
 Nachteilsausgleich      ja    nein
 Förderplan vorhanden      ja    nein

Verweilen/Überspringen einer Jahrgangsstufe     ja    nein

Außerunterrichtliche Maßnahmen: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

WElCHE BISHERIGE SCHUlISCHE BERAtUnG ISt ERFolGt?

Gespräch/Beratung mit eltern, wann (protokolliert?)? ______________________________________________

Gespräch/Beratung mit schüler*in, wann? _______________________________________________________

Kollegiale Fallberatung, wann? ________________________________________________________________

schulinternes Beratungsteam, wann? ___________________________________________________________

schulhilfekonferenz, wann? ___________________________________________________________________

Klassenkonferenz, wann? _____________________________________________________________________
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BISHERIGER EInBEZUG SCHUlExtERnER PERSonEn In DEn PRoZESS DER UntERStütZUnG:

Therapeuten, Ansprechpartner*in / Kontaktdaten: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

sIBuZ, Ansprechpartner*in / Kontaktdaten: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Jugendamt / rsD,  Ansprechpartner*in / Kontaktdaten:______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

erziehungsberatungsstelle, Ansprechpartner*in / Kontaktdaten: ______________________________________

___________________________________________________________________________________________

Kinderarzt, KJpD, KJGD, spZ, Ansprechpartner*in / Kontaktdaten: _____________________________________

___________________________________________________________________________________________

sind medizinische Diagnosen bekannt, die für die pädagogische Arbeit relevant sein könnten? 

  ja    nein          

WElCHES FöRDERZIEl HAt AUS SICHt DES KlASSEntEAMS PRIoRItät?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(Optional) 

StEllEn SIE SICH VoR, SIE KoMMEn näCHStE WoCHE In DIE SCHUlE, UnD DIE SCHWIERIGKEIt/DIE 
SoRGE WüRDE ES In DER FoRM nICHt MEHR GEBEn. WoRAn WüRDEn SIE DAS ERKEnnEn?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________    ________________________________________________
               Datum       Unterschrift/Funktion
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3.2 Klassenteam-Fragebogen für weiterführende 
schulen zur Vorbereitung einer schulhilfe-
konferenz (schulintern)

Name, Vorname der schüler*in:  ________________________________________________________________

Geb.Datum: _____________________ sorgeberechtigte: ___________________________________________

Klasse: __________  Namen Klassenleiter/-team/Antragsteller*in: ____________________________________

BIttE BESCHREIBEn SIE DIE lEBEnSSItUAtIon DER SCHülER*In 
(RESSoURCEn UnD SCHWIERIGKEItEn):

Beispiele:
•	 familiäre Konstellationen
•	 Geschwisterreihe
•	 Wohnsituation
•	 Besondere familiäre  

Lebenshintergründe 
(Flucht, Krankheit usw.)

•	 Bekannte Verhaltenswei-
sen im außerschulischen 
Lebenshintergrund

•	 Stärken/Begabungen
•	 Empathiefähigkeit

Beschreibungen:

BIttE BESCHREIBEn SIE DIE lERnSItUAtIon DER SCHülER*In (RESSoURCEn UnD 
SCHWIERIGKEItEn):

Beispiele:
•	 im ganztägigen inklusiven 

Lernen (gemeinsamen 
Unterricht)

•	 im ganztägigen sozialen 
Lernen

•	 Antrag, Verlängerung oder 
Umsetzung des sonderpä-
dagogischen Förderstatus 
bzw. Nachteilsausgleichs

•	 Wahrnehmungsfähigkeit
•	 Reflexionsfähigkeit
•	 Stärken/Begabungen
•	 Günstige externe Lern-

situationen
•	 Personen, die positiven 

Einfluss ausüben können

Beschreibungen:
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BIttE BESCHREIBEn SIE DIE BISHERIGEn SCHUlISCHEn MASSnAHMEn UnD FöRDERUnGEn MIt 
ERGEBnISDARStEllUnG (stichpunktartig):

Beispiele:
•	 Eltern-/Schülergespräche
•	 Klassenkonferenz
•	 Klassenwiederholung
•	 Temporäre Lerngruppe
•	 Individueller Stundenplan
•	 Ordnungs- und Erzie-

hungsmaßnahmen
•	 Maßnahmen der Schul-

sozialarbeit
•	 Nachteilsausgleich
•	 Förderschwerpunkt
•	 Schulhilfekonferenzen
•	 Schulinternes Beratungs-

team
•	 Laufbahnberatung durch 

das Team der Berufs- und 
Studienorientierung

Beschreibungen durch die Antragsteller*in:

EInBEZIEHUnG Von SCHUlExtERnEn KooPERAtIonSPARtnER*InnEn:
(z. B. KJpD, Therapeuten, sIBuZ, Jugendamt/rsD, erziehungsberatungsstelle (eFB), KJGD, spZ, Kinderarzt, 
Jugendgerichtshilfe usw.)

WElCHE FEStlEGUnGEn, MASSnAHMEn, tHERAPIEn EtC. WURDEn VEREInBARt?
GEBEn SIE BIttE BEKAnntE AnSPRECHPARtnER*InnEn UnD KontAKtDAtEn An:

einrichtung, Institution maßnahmen mit ergebnissen Ansprechpartner*in/Kontaktdaten
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InhaltlIche Schwerpunkte der SchulhIlfekonferenz:

welche perSonen/InStItutIonen Sollten auS Ihrer SIcht beI der SchulhIlfekonferenz  
anweSend SeIn?

Ergänzungen/Bemerkungen:

____________________    ________________________________________________
               Datum       Unterschrift/ Klassenleitung



A. Anhang

A.1 einladung 

A.2 ressourcenkarte/maßnahmenplan

A.3 schweigepflichtentbindung

A.4 ergebnisprotokoll

A.5 rechtliche Grundlagen zur schulhilfekonferenz und zum Thema Datenschutz im 
Zusammenhang mit der Durchführung einer schulhilfekonferenz

A.6 Nützliche Links



Briefkopf

        Berlin, ___________________________

sehr geehrte _______________________________________________________________________________

 
wir laden sie hiermit, zur Abstimmung der individuellen Förderung 

des Kindes/Jugendlichen  _____________________________________________________________________
                           

zu einer Schulhilfekonferenz ein.

Ziel der schulhilfekonferenz ist es, gemeinsam im rahmen dieser sitzung eine empfehlung zur Förderung des 
Kindes zu erarbeiten. 

um möglichst umfangreiche Informationen zu erhalten und diese optimal aufeinander abstimmen zu können, 
kann sich die schulhilfekonferenz aus mehreren mitgliedern zusammensetzen:

•	 eltern und erziehungsberechtigte,
•	 gegebenenfalls eine von den eltern berufene Vertrauensperson,
•	 Lehrkräfte und erzieher*innen der schule,
•	 Therapeuten 
•	 Vertreter*innen des regionalen sozialpädagogischen Dienstes des Jugendamts
•	 Vertreter*innen freier Träger

Die schulhilfekonferenz findet am _________________________________________________________ statt.

Wir treffen uns vor dem sekretariat.

Bitte bestätigen sie den Termin.

mit freundlichen Grüßen

_____________________________
             (schulleiter*in)

einladung



Das Instrument der Ressourcenkarte findet ihren Einsatz ursprünglich im Bereich der Jugendhilfe, bei Fallkonfe-
renzen vor Ort. Sie erweitert den Blick und die Perspektiven auf Lösungen bzw. Maßnahmen, die auch im Rahmen 
einer Schulhilfekonferenz entwickelt werden können. Gleichzeitig ermöglicht das Gespräch auf Grundlage der 
Ressourcenkarte das Entdecken weiterer, bisher eventuell noch unentdeckter Ressourcen und vermittelt mit dem 
wertschätzenden Effekt Optimismus, die zu lösenden Aufgaben/Problematiken erfolgreich bewältigen zu können.

Ressourcenkarte/Maßnahmenplan
Kopiervorlage – nicht digital ausfüllbar!



Download unter folgendem Link: 

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/foerderung/sonderpaedagogische-foerderung/fachinfo/2018_
schweigepflicht-sibuz.pdf

Schweigepflichtentbindung

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/foerderung/sonderpaedagogische-foerderung/fachinfo/2018_schweigepflicht-sibuz.pdf




Die Schulhilfekonferenzen sind nicht öffentlich, damit dienen die Protokolle nur der Information des entsprechen-
den Personenkreises. Eine Veröffentlichung im Internet ist grundsätzlich nicht zulässig. Die Sitzungsprotokolle 
sollten grundsätzlich die üblichen Bestandteile nach § 122 Abs. 1 SchulG enthalten. 

Die Bestandteile sind
1.  Den Ort und den Tag der Sitzung
2.  Die Namen der anwesenden Mitglieder,
3.  Den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge
4.  Die gefassten Beschlüsse 
5.  Das Ergebnis

Einsicht in das Protokoll dürfen auch nur die durch die Sorgeberechtigten legitimierten Personen haben. Die Mit-
glieder der Schulhilfekonferenz sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Tatsachen, die der vertraulichen Behand-
lung bedürfen, sind in einer Anlage zum Protokoll aufzuführen. Protokollierungen von Meinungsäußerungen und 
Nennung von Reinnamen sind zu vermeiden. In der Regel werden die Protokolle in der Schule aufbewahrt und zur 
Verfügung gestellt. 

Das Verschicken per Mail erfordert einen besonderen Schutz der persönlichen Daten sowie eine gültige Einwilli-
gung bzw. Schweigepflichtentbindung aller Akteure durch die Sorgeberechtigten des Kindes bzw. Jugendlichen – 
z. B. keine Namen nennen bzw. einen Personenbezug auszuschließen – dies schließt eventuelle Anwesenheitslisten 
und Anlagen ein (siehe Datenschutzbrief 05/14).  Alternativ kann die E-Mail verschlüsselt werden. Liegen keine 
besonders schützenswerte Daten vor, wäre ein Passwortschutz für den Anhang denkbar. 

Das Protokoll ist mindestens vom Protokollanten und dem Einladenden zu unterzeichnen. Jedem Protokoll ist eine 
Schweigepflichtentbindung beizufügen.

ergebnisprotokoll



Datum uhrzeit Ort einladende*r Name

Anwesenheit: – siehe Anlage –

protokollant*in:

Nr. Inhalt Beschlüsse/ergebnisse/maßnahmen

1.

2.

3.

_________________________________________    ________________________________________
                                          Protokollant*in      Einladende*r

ergebnisprotokoll



schulhilfekonferenzen sind in der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung (sopädVO1) § 31, 
Absatz (4) sowie in der Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule (GsVO2) § 15, Absatz (3), punkt 2 
als eine möglichkeit zur Abstimmung und Intensivierung individueller Fördermaßnahmen für schüler*innen 
beschrieben. 

Weitere gesetzliche Grundlagen, welche eine einberufung einer schulhilfekonferenz begründen und befür-
worten sind: 
•	 § 5 schulG3 
•	 § 81, Absatz (3) sGB VIII4

•	 §§ 2, Absatz (2) und (14) AG KJHG5 
•	 schul- und Jugend- rundschreiben Nr. 1/2006 mit Verweisen aufs sozialgesetzbuch VIII und Ausführungs-

verordnung Hilfeplan

Die Anforderungen an die sicherheit der Datenvereinbarung gemäß § 64, Absatz 3 Bundesdatenschutzgesetz 
sind einzuhalten.

Weitere wichtige regelungen sind:
•	 Verordnung über die die schularten und Bildungsgänge der sekundarstufe I (sekundarstufe I – Verord-

nung –seK I-VO) vom 31.03.2010 zuletzt geändert vom 03.08.2018
•	 Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten im schulwesen (schuldatenverordnung – 

schuldatenV) vom 13.10.1994 zuletzt geändert am 15.09.2010

1 Verordnung über die sonderpädagogische Förderung für das Land Berlin – (Sonderpädagogikverordnung – SopädVO) 
vom19.01.2005 zuletzt geändert durch die VO über Ausgleich sprachlicher Nachteile bei aus dem Ausland zugezogenen Schüle-
rinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I vom 28.09.2016

2 Verordnung über den Bildungsgang der Schule (Grundschulverordnung – GsVO) vom 19.01.2005 zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 09.04.2019

3 Berliner Schulgesetz vom 26.01.2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018

4 Sozialgesetzbuch 8 vom 11.09.2012 zuletzt geändert durch Artikel 6 des Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetzes vom 
04.08.2019

5 Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und zur Förderung der Beteiligung und Demokratiebildung 
junger Menschen (Jugendhilfe- und Jugendfördergesetz – AG KJHG) vom 27. 04.2001 zuletzt geändert am 03.07.2019

rechtliche Grundlagen zur schulhilfekonferenz und zum Thema Datenschutz 
im Zusammenhang mit der Durchführung einer schulhilfekonferenz



Schuldistanz – Informationen für lehrkräfte: 
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/praevention-in-der-schule/schulverweigerung/ 
(03.06.2019)

Beratungsangebote des SIBUZ Friedrichshain-Kreuzberg:
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/beratungsthemen-der-sibuz/ 
(03.06.2019)

Informationen zur sonderpädagogische Förderung allgemein:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/foerderung/sonderpaedagogische-foerderung/ (14.06.2019)

orientierungs- und Handlungsrahmen (oHR) für das übergreifende thema Gewaltprävention: 
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/praevention-in-der-schule/gewaltpraevention/ 
(03.06.2019)

Kooperation Jugendhilfe und Schule: 
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/kooperation-schule-jugendhilfe-berlin/ (03.06.2019) 
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/hilfe-zur-erziehung/handreichung-kooperation-schule-
jugendhilfe.pdf (03.06.2019)

Kinderschutz:
https://www.berlin.de/sen/jugend/recht/mdb-sen-jugend-rechtsvorschriften-av_kinderschutz.pdf
(03.06.2019)
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/angebote-
und-leistungen-des-jugendamtes/kinderschutz/ (03.06.2019)

leitfaden zur Integration von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in die Kindertages-
förderung und die Schule: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/fluechtlinge/leitfaden_zur_integration_2018.pdf (03.06.2019)

Suchtprävention:
https://www.berlin-suchtpraevention.de/ (03.06.2019)

Jugendberufsagentur:
https://www.jba-berlin.de/home/ (03.06.2019)

Polizei:
https://www.berlin.de/polizei/ (03.06.2019)

Nützliche Links
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